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öcivcrdüchcz Untemunsiüffen.
Rektor Will ). Winter in Sonne übe eg

wurde unter Bestätigung des RegiernngShrcisi-
oeiiten zum Nebenamt jchen Leiter der gew' erb-
lichen Fortbilduugsschnlr in Soniienbera er¬
nannt . ^

vir Berufsjijmlung gcr rajul'
cnilafrmm wci licym 3uö  nü.

* on  Gewerbeschulinspektvr Frnu 3 hl  c r u.
In einem in Nr . 7 £>. Bl . dom Ist. Februar

2.,C,C!S wahres neröffeutlichten Aufsätze „die
t  f 11?! !, m we rr  wurde die Fordernna
Misge,teilt, dass sich die Frau für iliren Beruf
beniv gründlich praktisch und theoretisch aus-
noen muß , wie man dies uom Mann fordert,

wenn ,ie im Erwerbsleben eine geachtete Stelle
nnnehmen und in der gewerblichen Bernfs-

beit sich volle » Erfolg und damit dauernde
Befriedigung sichern will . Dies gilt aber nicht
" >r für eine Tätigkeit in gewerblichen Veru-
en, sondern im weitcsicn Sinne für das gesaUtte
Tätigkeitsgebiet der Frau , insbesondere auch
«r die Hauswirtschaft und für den Berns der
, ansfrai , >,nd Mutter . Fm genannten Aufsätze
.uidc die praktische Ausbildung der Frau für
andwerk und Gewerbe kurz behandelt , ohne

ran f, !'!itf)Cn ^ruf bex Frau als 0a »S-
be,- ^ " >tter naher elnzngehen . Wenn mau
r-r sm Zeit vo„ der BerufSschstlung

Lill 's " ', ' " B ' encn welblicheu Jugend sprechen
m?n , l\ ie  Notwendigkeit der linUS-

Ausbildung der schnlentlasseneu
LsteL . ^ ^ "« « - Spitze der Betrach,
l derivürn ' haUswiitschastliche Beruf

3,[ dem icdes - Mädchen ohne A „S-
aben in, es NUN seinen Platz
fm £ Ä rnjflltfe 0ÖeT  013  Gehilfin in frem-77 3slilt mag gs sich verheiraten»nd für
» s^ gen habe,, , wag
% { n sen ^ sch leben , immer wird

>age kommen , sich hanswirtschaft-

lick) zu betätigen . Wie steht es nun aber
um die planmäßige Erlernung der Hauswirt
ichaft durch die Töchter des Volkes - Worin
liegt der Grund für so viele traurigen
uaniilicnvcrhgltnisse ? Warum kommen so viele
Familien nicht aus mir dem Verdienste des
Familienvaters trotz aller Eiiischränkuiig in den
notwendigsten Dingen des Lebens , die dann
Krankheit und sonstiges Elend im Gefolge hat?
Das Grundübcl liegt im Mangel der hauswirt-
schaftlichen Schulung vieler Hausfrauen , die viel¬
fach von der Schulentlassung dis zur Verheira¬
tung im Erwerbsleben standen und ksUrc Ge¬
legenheit hatten , plaiunätzig die Hauswirtschaft
z» erlernen . Sie können weder im Rahmen
der ihnen zur Verfügung stehenden Mittel ein
nahrhaftes , wohlschmeckendes Essen bereiten
noch waschen, flicken, putzen, noch haushälterisch
mit allem umgehe », den Haushalt und die Woh¬
nung in Ordnung halteni und dem Manne ein
gemütliches Heim bereiten . Ebenso schlimm ist
es häufig bestellt in der Kinderpflege und
Kindcrerziehung . Die Statistik kehrt »ns , daß
im Alter von l -l bis 25 Jahren die Zahl der im
Erwerbsleben steheiide» ledigen .weiblichen Per¬
sonell außerordentlich groß ist, von dieser
Altersklasse ab durch die Verheiratung aher sehr
schnell abiiimmt und in manchen Berufen nur
ein geringer Bruchteil übrig bleibt . Der Pro-
zenitsatz derjenigen Eltern , die ihre Töchter eine
Zeit lang zu Hanse behalte », um sie die Haus¬
wirtschaft erlernen zu lassen, ist sehr gering.
Dies gibt uns den Fingerzeig , daß cs bei der
planmäßigen Vernfsschulung für die schul¬
entlassene weibliche Jugend nicht bewendet
bleiben darf mit der Ausbildung für den Beruf
im Erwerbsleben , sondern daß,sich die Schulung
ganz besonders auch auf den Beruf der Haus-
frail illld Mutter zu eiPrecken bat und dies lnn-
wmehr , als gerade die Ausübung einer . Tätig-
teit im Erwerbsleben in Gewerbe , Handel und
Industrie die jungen Mädchen der 5) auswirt-
schnft völlig entzieht und der Familie entfremdet
Ucber die besondere Gefahr , die dem Familicn-
lebcu durch eine schlechte Führung des Haus¬
halts droht , fuhrt Professor Lauch in seinem
Vnchc „FvrtbilünngS - und Fachschulen für
-liädche» folgendes ausr „Aus gesundem
Familienleben erwächst die deutsche Kraft, - es
ist das Fundament unseres nationale » Lebens,
dach wir uns dieses deutsche Familienleben mit
Ser deutschen Hausfrau als Kristallisationspunkt
ouck) für die Zukunft erhalten , daß wir alles
abznwehren suchen, wodurch es bedroht ist. daß
wir den durch geschichtliche Entwicklung not-
wcndig gewordenen sozialen Verschiebungen
häiiSlicher und gesellschaftlicher Verhältnisse die
entstandene drohende Gefahr der Zerrüttung
rechtzeitig und mit allem Ernste und Nachdruck
bekämpfen , das ist eine Aufgabe , an deren 8ö-
silllg alle verständigen Frauen und Männer,
alle Erzieher und Erzieherinnen , alle kommu¬

nalen und städtischen Behörden mitaibeiien
müssen . Es ist eine heilige Pflicht".

Es ist aber auch eine ernste Pflicht des
Staates , im Interesse des Staatswohlcs dafür
zu sorgen , daß dem heran,oachsendcn weiblichen
Geschlecht eine entsprechende Ausbildung zu dem
vornehmsten und natürlichsic, , wcil-ljchcn Berus
zuteil wird . Diese Aufgabe haben auch die
Staatsbehörden frühzeitig erkannt und in
vielen Staaten ist darin vorbildlich Sorge ge¬
tragen , indem auch für Mädchen Fvrtbildiings-
schuten mit Schulzwang eingeführt wurden , in
denen der hauswirtschaftlichen Ausbildung ganz
besonders Rechnung getragen ist. Durch Landes-
gesetz ist der Pcsiich der Fortbildungsschule für
Ai' ädchen geregelt in Sachsen seit 1873, in -Baücn
Hessen und Sachsen -Weimar seit 1874, Schwarz -'
bnrg -Rudvlstadt seit 1875,- ferner in neuerer
Zeit in Bayern . Württemberg , Sachscn-Eoburg-
Gotha , Sachsen -Altenburg , Schwarzburg -Ton-
dershausen , Braunschweig u. a. In diesen
Staaten ist pcdes der Volksschule entwachsene
Mädchen zum Besuch der Fortbildungsschule
verpflichtet . Der größte deutsche Bundesstaat,
Preußen , hat das Fortbilöungsschulwesen weder
snr die männliche , noch für die weibliche schul-
entlassene Jugend durch Landesaesetz geregelt.

Was bezweckt nun die allgemeine Fortbildungs¬
schule für Mädchen ? Darüber geben die Gesetzes¬
bestimmungen und Verordnungen der Staaten,
in denen eine allgemeine gesetzliche Regelung
eingeführt ist, in ziemlich übereinstimmender
Weise Auskunft . Neben der praktischen Anlci-
iuiig zu einer Fertigkeit in der Zubereitung
der Kost für einen einsachen Haushalt soll der
Unterricht bestehen in Unterweisung und Hebung
in allen mit der Führung eines Haushalts zn-
samnienhängenden schriftlichen Arbeiten , Auf-
zcichiinngen und Berechnungen , Belehrungen,
über Wohn - und Schlafräume , über Heizung und
Beleuchtung , über Wäsche und Kleidung, ' über
Mährwert , Auswahl und Aufbewahrung der
Lebensmittel , über Kranken - und Säuglings¬
pflege . Nähen und Flicken für Hausbedarf . Dies
lind die Aufgaben der allgemeinen  Fort-
hilüungsschule für Mädchen , die sich auf den
Unterricht in Hauswirtschaft beschränken und
wofür in der Regel nur zwei bis vier Wocheu-
stilnden zur Verfügung stehen.

Es kann hier nicht meine Aufgabe sein, für
die Einführung der allgemeinen Fvrtbildungs-
schulpflicht für Mädchen eine Lanze zu brechen.-
diese ist auch in Preußen notwendig und sie
wird kommen , wenn die Schwierigkeiten übcr-
ivundcn sein werden , die in einem großen
Staate bei der Vielgestaltigkeit der Verhältnisse
großer sind wie in den kleinen Staaten , und die
Bedürfnisse klarer zum Ausdruck gelangt sind.

Es genügt aber nicht, daß man den der Volks¬
schule entwachsenen Mädchen nur eine Schulung
für die Hanswirischaft angedeihe,t läßt , sondern
für diejenigen , die in einen Beruf in Gewerbe,
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Handel, Industrie usm. ciutretcn , bat man auch
eine berufliche Schülnng in ähnlicher Weise
eintrete,r zu lassen, wie dies für die männlichen
Angehörigen dieser Berufe geschieht, um der
Frau dasselbe Rüstzeug mit auf den Lebensweg
zu geben, das der Mann längst erhält . Das ist
ein Gebot der Pflicht. Für dieses Erfordernis
führen alle Organisationen für die Berufs¬
bildung der Frau schon seit vielen Jahren Linen
heftigen Kampf. Die Früchte dieses Kampfes
beginnen nach und nach zu reisen. Wie wcit-
greifend diese Forderungen sind, geht daraus
hervor , Satz man auch die Forderung auf Ein¬
führung von ländlichen Mädchcnfort-
b ildu ng ssch  u l c n stellt, in denen nicht nur
Unterricht in Hauswirtschaft, sondern auch in
der Landwirtschaft erteilt werden soll, und der
Katholische Frauenbund Deutschlands hat bei¬
spielsweise in einer Denkschrift an das Ministe¬
rium für Landwirtschaft, Domänen und Forsten
in Berlin im vorigen Fahre als Lehrziel für
die ländliche Mädchcnsortbilövngsjchule ausge¬
stellt: Vertiefung und Erweiterung der Allge¬
meinbildung , Vorbereitung auf die weiblichen
Aufgaben in der Familie , Vermittlung einer
haus - und 'landwirtschnftlichen Ausbildung , ivic
sic die Landfrau zur Erfüllung ihres Berufes
bedarf, Heranbildung zur Staatsbürgerin.

Bei Ser Bkrussschulung für die weibliche
Jugend handelt es sich daher einmal um einen
planmäßigen Unterricht in der Hauswirtschaft
und des weiteren um eine Unterweisung für
einen bestimmten Beruf . Die nachstehenden
AnSführungen sollen sich beschränken auf Un-
terrichtKveranstal'.ungcn für Mädchen, die in
Gewerbe, Handel und Industrie beschäftigt sind.

Ei » Bedürfnis für eine planmäßige Unter¬
weisung in der Hauswirtschaft für alle  Mäd¬
chen wurde bereits nachgewicscn. Nachdem für
das männliche Geschlecht in den Gewerbeschulen
und Handelsschulen, den gewerblichen und kauf¬
männischen Fortbildungsschulen in reichem
Matze Ausbildttngsgelcaenheit geschaffen und
der Schulzwang nach Möglichkeit fast überall zur
Durchführung gebracht wurde, um den männ¬
lichen Lehrlingen und gewerblichen Arbeitern
kaufmännischen und gewerblichen Unterricht an-
gebcihcn zu lassen, dürfte es nicht notwendig
sein, einen besonderen Nachweis dafür zu führen,
daß dieselbe Schulung auch für das weibliche
Geschlecht notwendig ist, das in diese Berufe
eintritt , will man von ihm gleiche Leistungen
verlangen . Diese Schulung ist in unserer Zeit
eine wirtschaftlicheNotwendigkeit, der sich Staat
und Kommunen nicht länger entziehen können,
und diese Erkenntnis hat sich nun überall Bahn
gebrochen. Es entstanden zunächst aus dem Be¬
dürfnis heraus Unterrichtveranstaltungen für
freiwilligen Besuch als öffentliche oder private
Einrichtung . Dir Erfahrungen hierbei wie auch
bei den gewerblichen Schulen für das männliche
Geschlecht haben gelehrt , daß Untcrrichtsvcran-
staltungcn , die aus freiwilligen Besuch ausgc-
bant sind, nicht zum erwünschten Ziele führen,
denn diejenigen, die den Unterricht am not¬
wendigsten gebrauchen, kommen nicht zum Unter¬
richt. Der Schulzwang  hat sich auch bei
den Schulen für das weibliche Geschlecht als
notwendig erwiesen und ohne Schulzwang ist es
unmöglich, einen planmäßigen Unterricht zu
schassen. . _ _ rWie ist nun dreier Schulzwang
möglich?

Da in Preußen eine landesgesctzliche Re¬
gelung nicht besteht, so kann ein Schulzwang
nur begründet werden mit dem § 3-0 der Rcichs-
gerverbeordnung, wie dies auch bei den Schulen
für die männliche Jugend geschieht. Bis zum
Fahre lS9i nahm der § 1-20 der Gewerbeordnung
aus die weibliche Jugend überhaupt keine Rück¬
sicht. Eine Aendernng brachte tu diesem Jahre
nur der Zusatz, wonach als Fortbildungsschulen
im Sinne dieser Bestimmung auch Anstalten
gelten, in welchen Unterricht in weiblichen
Hand- und Hausarbeiten erteilt wird . Mit
dieser Berechtigung war aber lein Zwang aus¬
gesprochen, und der gewünschte Erfolg blieb ver¬
sagt. Schon zu dieser Zeit suchten die verbün¬
deten Regierungen den Schulzwang durch den
§ 120 der Geiverbeordnung auch für die weib¬
liche Jugend zu ermögliche,/, und sie begründeten

dies mit denselben Darlegungen , die auch heute
immer wieder geltend gemacht werden. Aber
alle Mühe rvar vergebens . Erst durch die Aenöe-
rung im Jahre 1000  wurde der Schulzwang er¬
möglicht sür die rv e i b l i chc n H a u d l u n g s-
g ch i l f en n n d - L c h r l i n g e unter 18 Jah¬
ren. Diese Bestimmung brachte nach rnrd nach
die Einschulung der Lehrmädchen int Haüdels-
aewerbe, die aber heute noch nicht überall durch-
gesührt ist. Erst nach 20jähri'ger Arbeit im
Jahre 1811 brachte die Aendernng der bwwerbc-
ordnung endlich den Erfolg , daß der § 120 der
Gewerbeordnung die Schulpflicht siir a l i e ge-
werblichen Arbeiter aussprach, also auch für die
weiblichen. Tie maßgebenden Bestimmungen
des § 120 der Gewerbeordnung in der Fassung
vom 1. April 1812 lauten:

I . Die Gcwcrbcuntcrnelstucr sind verpflichtet,
ihren Arbeitern unter 18 Jahren , welche eine
von der Gemeindebehörde oder vom Staate als
Fortbildungsschule anerkannte Untcrrjchtsau-
stalt besuchen, hierzu die erforderlichenfalls von
der zuständigen Behörde festzusetzende Zeit zu
gewähren. Am Sonntag darf der Unterricht
nur stattfindcu. wenn die Unterrichtsstunde» so
gelegt werden, daß die Schüler nicht gehindert
werden, den Hamplgottcsdienst oder, einen mit
Genehmigung der kirchlichen Behörden für sie
eingerichteten besonderen Gottesdienst ihrer
Konfession zu besuchen.

II.  AlS Fortbildungsschulen im Sinne dieser
Bestimmung gelten auch Anstalten, in welchen
Unterricht in weiblichen Hand- und Hausarbei¬
ten erteilt wird.

III . Die Pflicht zum Besuche einer Fort-
bildungsschule kann, soweit sie nicht »ach LandcS-
gesetz besteht, durch statutarische Bestimmung
einer Gemeinde oder eines weiteren .« ommmn .o
Versandes (§ 142) für die in Absatz 1 bczeich-
ncten Arbeiter eingeführt werden. Diese Pzitcht
besteht dann auch für die Zeit ihrer Arbeits¬
losigkeit. Auf demselben Wege können dick zur
Durchführung dieser Verpflichtung erforder¬
lichen Bestimmungen gctrofstzp. werden.

ES ist also in das Ermessen der Gemeinde
oder eines weiteren Kommunalvcrbanöes (Krei¬
ses) gestellt, durch statutarische Bestimmung den
Schulzwang für die in Gewcrbebeiriebcn vc-
schäftigtcn Mädchen (Lehrmädchen, Gehilfinnen
oder Arbeiterinnen in Handel. Gewerbe und
Industrie ) unter 18 Jahren eiu.zrisnhren. Für-
Mädchen. die nicht in Gewerbebetrieben beschäf¬
tigt sind, ist auch heute noch mangels einer
landesgesehlichen Regelung die Einführung des
Schulzwangs unmöglich. Der Absatz4 des § 120
enthält eine Bestimmung , wonach durch Anord-
unnst der höheren Verwaltungsbehörde die
Schulpflicht für eine Gemeinde oder weiteren
Kommun alverbanö eing'eführt werden tonn,
wenn n »geachtet eines Antrags beteiligter
Arbeitgeber oder Arbeiter auf Einführung der
Schulpflicht die Gemeinde oder der Kvmmiuial-
verband der Aufforderung auf Erlassung eines
Statuts innerhalb einer bestimmten Frist nicht
nachgekommcn ist. (Schluß folgt.)

letzung gesetzt sind, recht erheblich sein können l Eii
und in der Rechtsprechung sich deutlich des | e Ui
Bestreben zeigt , von den angedrohten StrafeuMnu
einen möglichst scharfen Gebrauch zu machen, »rge

Tie wichtigste Pflicht ist diejenige , sich in Wiche
Ansehung der Gegenstünde des täglichen Be- st de
darss der Erzielung übermäßigen Gcwoi ::esMten
zn enthalten . Was unter übermäßigem Ge- Wr I
winn zu verstehen ist, wurde schon sv häusig ! mle
erörtert , daß es überflüssig erscheint, an dies.w eger
Stelle nochmals daraus einzugehen , dies umso men
mehr , als ja alle Versuche und Bemühungen , wdc
eine ein für allemal geltende und anwend - esel
bare Grenzlinie zwischen dem erlaubten und perl
dem unerlaubten Geschästsgcwinn zu ziehen, ! ! Ri
nicht zu dem Erfolg geführt haben , der int o» $
Interesse der Rechtssicherheit und des Handels grfs
zn wünschen wäre . Ob in absehbarer Zeit auf zrui
ein Eingreifen der Gesetzgebung zum Zwecke .chte
der Beseitigung der schweren llnzutrag ich- aber
ketten, die sich für den Handel aus * dem bc- hied
stehenden Rechtszustand ergeben haben , gcrech- s i\
net werden darf , ist sehr zweifelhaft : man wird erla
seitens des Handels in, dieser Hinsicht , gut eben
daran tun , keine allzu hoch gespannten Er - erka
Wartungen zu hegen Und jedenfalls ist dem unkt
Händler vorab dringend anzuraten , im Zweifel hvei
sich mit einem kicringereu Gewinne zu bcgnüstückh
gen, um nicht unter das Kriegswucherverbo » Ai
zu sallen. . . . schert

Eine nicht minder wichlige Pflicht tit es.ŝ rrb
sich des Kettenhandels und der Beteiligung ^ ,^
an diesem zu enthalten . In der hierauf iuMsthei
beziehenden Rechtsprechung sind im Laufe dertzot !
letzten Zeit erfreulicherweise bezüg ich des Be»
griffs des Kettenhandels Grundsätze ausgestel»
und entwickelt worden , welche sehr gesund.
volkswirtschaftlichen Gedanken entsprechen : diesk" t
gilt insbesondere von der Rechtsprechung deE ^ o
Reichsgerichts. Es muß beachtet werden. ut
von einem unlauteren Kettenhandel nur
gesprochen werden kann , wenn in dein BerW' ,
tcilungsprozeß , ben die Ware auf dem WegiK^-' .
von dein Erzeuger bis zu dem Verbraucher
durchläuft , ein volkswirtschaftlich nutzlossK' "m
Glied zu dem Zwecke ciugeschoben wird , daM'
hieraus für den Eingeschobeneu Geivinn er« - . .
zielt und hierdurch die Ware für den BerL. .. L
breucher verteuert werde . Es muß wohl be»
achtet werden, daß in der kriegswirtschastlichc » "
Verfassung mitunter die Einschi 'bung cineff
Zwischengliedes in den Vcrteilnngsproze

r4\ s> fit i  r'f» 1t Hilf ) hPHlrtOin (i . *■volkswirtschaftlich notwendig und demgcmä
nützlich ivar und ist, die in den sriesteiN
wirtschaftlichen Verhältnissen nicht berechtig
war . Ter Tetailhäudler , der von deiii Gros
Händler kauft, macht sich selbstverständlich de
Kettenluwdels cbeusoweuig schuldig, teil d"
Großhändler , welcher von dem Erzeuger d
Ware bezieht, der Kauf des Großhändlers v>.
dem Großhändler bedeutet auch noch .keine .
weas schlechthin einen Kettenhandel , viclmelW,
könne,, sich die Verhältnisse so gestaltet best
entwickelt haben , daß die unmi .tclbare B .rst
lang , von dent Großhändler an den Kät

Die mieten des Handels
bei öegentfändn des täglidtjenBedarfs*

Von Justizrat Dr . Fuld  in Mainz.
Bekanntlich sind durch die Recht-

sprechung der vcrschicdeucu Gerichte die Gren¬
zen des Begriffes der Gegenstände des täg¬
lichen Bedarfs je länger je mehr so erweitert
worden , daß es nur noch wenige Gebrauchs-
gegenstäude gibt , die nicht unter denselben
fallest . Was insbesondere die Haus - und Küchen-
geratc aulaugt , so kann heute kein Zweifel
mehr darüber bestehen, daß dieselben als Gegen¬
stände des täglichen Bedarfs anzufeheu find
und die noch immer in den Kreisen der Haus-
und Küchenwarenhändlec verbreitete gegen¬
teilige Ansicht mürbe vor dem gerichtlichen
Forum keinen Stand halten . 'Tie Pi lichten,
welche sich iür den Handel durch die Kriegs-
gesctzgcbung in Llnschung der Gegenstände des
täglichen Bedarfs ergeben , sind ziemlich zahl¬
reiche nndstkwe Beachtung ist umso mehr ge¬
boten , er 13 die Strafen , »welche auf ilire Ler-

Händler nicht nur nicht üblich, sondern ai
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nicht zweckmäßig wäre , immerhin müssen abt ,
besondere Verhältnisse vorliegen , nch das Tt
zwifcheuschieben eines zweiten GrdßhändlcU
als volkswirtschaftlich berechligt und gebot«
erscheinen zu lassen : der Verkauf des üuet
Händlers an den Kleinhändler ist regelni.atz ^ er
als Kettenhandel anzufeheu und nur bei d< ertd
Lorhaudenscin ganz besonderer Umstände w>
sich eine andere Beurteilung rechtfertigen lass» gbw
Auch bezüglich der Frage , ob ein Kettenhaiu a[fc
in dem gegebenen Falle anzunehmen ist vd - -iüh

des
slüs
Bei
Ans

nicht, kommt alles auf die konkreten Umstäii
an , jedensalls muß auch insoweit dem Länd-
empfohlen werden , in zweifelhaften Fällen >
mit zu rechnen, daß Rechtsprechung und B

> waltungsübung geneigt sind , sich einer a>
I dehnenden Auslegung zuzuwendeu . Es Hand!
' sich bekanntlich nicht nur um die Verhaugu | biej

von Strafen im Falle des Kettenhandels , fl ^
dcrn auch um die Untersagung der Ausiibu
deS Gewerbebetriebs wegen Unzuverlässigk
und diese Maßnahme ist für den von ihr . beil
trosseneu Kaufmann natürlich wert ernscht
dcnder Und eiuvsiudlicher als die Berhaugii ^
einer auch recht hohen Geldstrafe.
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können ßine weitere Brrptlrcktung bezieht lieft mif
ich be &j e UnstattlMigkeit der A .nderm .g des Preise.
Stcüsen mn - der Erzeuger den En !.zelvcilgnstzprcw
machen , ^ geschrieben Hai ; dies ilt bekanntlieft bei whl°
iiel, in ’ ichen sog- M artenart iieln geicftehe» und üvav

, . n Be- dein Zweck, die .Preisschlenderei sti ver-
mlnnÄ ' teil , es ist weiter bekannt , da, ; i>n - au .e

ein we- r Jahre die Rechtsprechung , die Rechtswirl-
hänsig iwkeit dieser Festsetznngen anerkannt hat.

n dieser ! enen eine Erhöhung des von ilnn vorge,chrn-
eö umso -neu Einrrlverkaufsvreiscs wurde der Erzen,
tiulig ' ii :r der Ware an sich nichts einzuwenden haben,
inwend - eselfte ist aber durch die Wnchergeseh,Hebung
len undj hlochthin verböte,i.

ziehen, ! Nicht minder nt verboten die Znritckftglimtg
der im ! on Warm , die Gegenstände des tag liehen

Handels zxfs sind und die Beteiägnng an Worein-
-feit ans arungen , welche ans die Znriickhaltnwg ge-

Zwecke Aitel sind bezw. dieselbe zum Gegenstand
trag ich- abein Tie Zurückhaltung kann in sehr ver-
dem be- hiedenen Formen zur Aeußening lounnen.
, gcrech - P -ist vorgekommen , daß eine Ware , we che
an wird erlangt tvmOe , von dem Landler nicht abgc-
icht , gut eben wurde , weil er sie nicht zu dem Prelle
ten Er - erkaufen wollte , der in dem betre ' senden Zeil-
ist demOuiikt der üblsche war ; es unterliegt keinem
ZweiiclKweifel , daß hierin der Tatbestand einer Zu-

t best0ü tlilckh alt UNg zu erblickeist ist.
erverboV Auch die Preisvereiubarnngcu . wie sie >Ui.■

teert den Angehörigen eines bestimmten Ge-
; in e^ M,xrbezweiges üb . ich sind , können das Wucher -
eilignngperhvr in Ansehung der Gegenstände des täg-
mnf sstUichen Bedarfs ebenso verlegen wie das Bei-
anst deHiot dcv Zurückhaltung von Waren.

NeuestenS ist es fragst n gstvorcen. ,rb für
des Bei

Gegenstände' dts 'täglichen' Bedarfs auch
- - *- ai-' -ichnungszwang ctitgffuhrtren - dieO " sogenannte Bezcichnungszwan .. . . .. . .,

^^Tvrrden kann . Zn einigen L .strdien ist durch
Verordnung des Magistrats für Haus - iiild

., r  f . . . „ ititcftennrareu bestimmt worden , dag dt .selben
-in '« (!'•Jftnt der Angabe des Preises , des Ramens
' , -mW.I 'es Händlers und des Jahres der Herstellung
M'.' nmi' i-chrrsehen sein müssen . Eine derartige Bervcd»
„iistmi - Dning dürfte indessen nicht zulässig sein . Aller
lmt dn' I ' ngs hat der Bundesrat am ist . Mat UH6
!,<»!, pijF' lu- Verordnung erlassen , durch weiche dem

»-^..Meichskanzler das Recht erteilt wird , für Gegen
rot , heItäude des täglichen Bedarfs einen Bezeickl-
><iitiich/ .Oiungsewang eirznsülne ». Es kann die Angabe

,j der Person dessen vorgeschrieben werden . nt ;>
(her die Ware tu den Berk che bringt , die Zsttrg eine

” ^ der .Herstellung , die Angabe des Jnha ts nachnngema
friet -en
le . echtij
i, Gros
dlieh de
wir d:
nger di
ckers bij
.) keine

Zahl , Maß oder Gewicht und der Preis Bo»
dieser Befugnis hak der Reichskanzler bereits in
Ansehung zahlreicher Waren Gebrauch gewacht,
so bezüglich Fleisch -, Tbst -, Milckn , Gemüse.
und Sahnekonserve », Marmelade , Base . Nalao.
Schokolade , Zwieback, Bäkes nsw . Bezüglich der
.Haus - und Küchenwaren hat der Reichskanzler
von seiner Befugnis bislang keinen Gebrauch

,,: .s,.„ Mgemachl: daß er dazu jederzeit i» der Lage
" Esst, unterliegt keinem Bedenken. So lange abertet best

e Sitte
n Käst
ent au
iicrt ab
das Ti

;handle
i gebot,
ss ' Klr
,ge lnms

bei d
inde wi

eine solche Anordnung de-s Reichskanzlers ,nil
Rücksicht aus Haus und Küchenwaren noch nicht
ergangen ist . fehlt es an Per gesetzlichen Grund
läge für die Einführung des Bezeichnung -
zwangs in dem gedachten Sinne - Wenn die
Magistrate sich aus die Bcrordnung über die
Beingnis der Preisprüfurigsstelle » beziehen,
durch welche diesen das Recht verliehen worden
ist, geeignete Mastnahinen zum Zwecke der
Verhütung von Unlauterkeiten in Handel zn
erlassen , so ist diese Berufung nicht genügend-

, ,-5„ Wenn die Preisprüfungsstellen schon befugt
'st. ' ,. , gewesen waren . den BeLeichnungSzwang für
.Mndt  Gegenstände de-s täglichen Bedarfs cinza-

führen , so wäre der Erlaß der Berardnung
des Bundesrates vom 18. Mai 1916 über-

i ,a .v slässjg gewesen . Indem der Bnndesrat diese
VerovdiiUng für notwendig hielt , gab er der
Ansicht mittelbar Ausdruck , daß der Bezeichn
nungszwaiig ans Mund des vis dahin gel-
terrden Reästs nicht eingefnhrt lverden könne:
dieserhalb muß daran festgehalten werden , daß
für Haus - und Küchenwaren nur durch eine An¬
ordnung des Reichskanzlers der Bez . ichimngs-
Lwang in dem gedachten Sinne eiiigeführt Wer¬
den kann , und wenn obrigkeitlich « Anordnun --
gen im Widersprach hiermit ergehen , so ist
es für die Händler und Erzeuger der .Hane-
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und Kstichenwareii angezeigt , im Rechtswege
eine Entscheidung über die Gnliigkeit h. rb . i
zu führen . Es liegt auf dev .Hand , daß bei den
Haus und Küchenwaren die Gründe , we che
die Einführung des Bezeichnungszwangs bst

-Rahrnngs - und Genußmit . clu als zweckmäßig
erscheinen lassen , zuni größten Teile nicht vo . -
banden sind . ^ (w.)

6cMr Mr l! m MHwucy5
im !?anlluierk.

Unter den Krjegssorgen des Handwerks ist
die Frage seines Rachwuchscs zweifellos eine
der schwersten -und folgenreichsten . Tie Zahl
der litt Handwerk unter gebrachten Lehrst »geeist
in erschreckendem Maße -zurückgegangen , -̂ ie
wandern Vielfach ohne Rücksicht au ? ihr . späteres
Fortkommen ab zur Industrie , weil sie bei
dieser einen höheren Lohn erhalten . Tie ih, :ea
als Hindernis im Wege stehenden Lehrverträge
werden einfach gebrochen . Ter Lehrherr be¬
kommt meistens nicht den für diesen Fall aus-
bedungenen Schadenersatz , weil die Eltern oder
der Lehrling selbst in der Reget mittellos sind.

Nun droht dein Nachwuchs im Handwerk eine
neue Gefahr , und zwar durch das Hilstdienst-
gesetz. lieber einen lyrischen Vorgang berichten
die „ Monatshefte der Handlverkskammer Tüssel-
dor, " (Nr . 9) : Ein Klcmpnerlehrling . der bei
seinem Lehrmeister nach 2>.djähriger Lehrzeit
Iß  Mark wöchentlich verdiente , verließ ohne
jeglichen Grund die Lehre , um in einem grö¬
ßeren Jndustriewerke in Arbeit zu treten , wo
ihm ein Tagelohn von 5 bis ö,50 Mark in
Aussicht gestellt wurde . Ta der Lehrherr den
Abkehrschein verweigerte , stellte der Lehrling
heim zuständigen Schstchtungsansschuß den An¬
trag .auf Ausstellung eines Abkehrscheines , und
dieser gab dem Anträge ohne weiteres statt.
Ter Lehrßcrr wandte sich an die maßgebende
Handwerkskammer , und diese setzte sich sofort
mit deni betreffenden Süsstchtnngsausschuß in
Verbindung und bat , die Sache einer noch¬
maligen Prüfung unterziehen und den Abkehr¬
schein zurückziehen zu wolleik . Sie ivies darauf
hin , daß die Ausstellung des Abkehrscheines
der Aufläsnng des Lehrverhältnisses gleich-
komme , daß die Auflösung des Lehrverhält-
uisses aber eine Sache der Innung oder des
Gewerbcgerichtö sei. Sie verwies ferner auf
die. unabsehbaren Folgen der Entscheidung , da
diese dazu beitragen werden , auch andere Lehr¬
linge zum Verlassen der Lehre zu veranlassen.
Der Schstchtungsansschuß berief sich demgegen¬
über auf den 8 9 , Abs . II , III deck Hilfsdienst-
gesetzes , sandte jedoch auf nochmaliges Schrei¬
ben der Kammer hin die diesbezüglichen Akten
an das .üriegSamt in Berlin , an welches sieh
inzivischen auch die Kammer gewandt hatte.
Dieses entschied , daß der Abk^hrschein dem
Lehrling zu Unrecht erteilt sei und daß die
Entscheidung des Schlichtuugsausschusscs zu-
rüägenommen werden müsse . Ter .Schstchtungs-
ausschuß teilte dein Lehrling diese Entschei¬
dung mit unter Hinloeis auf § 127 der Ge¬
werbeordnung . nach dem seine zwangsweise
Zurückführung in die Lehrstelle durch die Poli¬
zeibehörde angeordnet würde , wenn er mcht
freiwillig zu seinem Lehrherrn zurückkehre.
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" timu  mmcUutigcn.
Heranziehung von Lehrlingen

in das  G em er  b ê.
Der Landesverband der badischen Gewerbc-

und Handwerkskammer -Vereinigung hat eine
Lelirlingsvcrsicheruna cingeführt , die am 1. Ja¬
nuar 1818 i» Krast getreten ist. Dieser Einrich-
knng schwebt der Gedanke vor , das; die Aussicht,
spater selbständig zu werden , einen Anreiz zur
Erlernung des Gewerbes ausüben soll. Durch
die Versicherung soll dem versicherten Lehrling
ein .Kapital von 500, 1000, 1500 oder 20t>0 Ji
sichergestellt werden . Die Versicherungsbauer
beträgt wenigstens 10 und höchstens 15 Jahre.
Die Jabrespräinie beträgt zur Erlangung eines
Kapitals von 500 .stnach 10 Jahren 42,85 M,
nach 15 Jahren 20,15 M.  Um 2000 M nach
io Jahrpn zu erlangen , müssen 109,40 M jähr¬

lich gezahlt werden : das hkeiche Kapital kann
man sich' nach 15 Jahren durch eine Jahres-
vniunie von 104,50 Ji  sichern . Das Wesentlichste
an den Lersichernngsbedingnngen ist, daß der
Lehrmeister die Verpflichtung übernimmt , die
Prämien während der Lehrzeit zu zahlen : damit
soll die Gegenleistung für die Arbeit des Lehr¬
lings ganz oder teilweise abgegvltcn sein.

(Soziale Praxis .)
B ct  lu st von Arbeitsbücher  n.

In letzter Zeit mehren sich die Fälle , das; die in
den Betrieben der Heeresverwaltung beschäftigten
Arbeiter den Verlust ihrer Arbeitsbücher meldm.
Es wird daraus Hingewi ie » . dass die Arbeitsbuch r
während der Dauer der Beschäftigungden Arbeitern
vezm elonen, auszubewahren 'und erst bei der Lösung
des 'Ard/itsverhältniiseä wieder zurückzugeben und.
In Ber -nü geratene Arbeitsbücher sind durch Ber-
östentlickmng bekanntzugeben, um aus diese Weise den
Mißbrauch durch Unbefugte zu verhindern.
Zur Förderung des bargeldlosen Zah-

l u n g s v r r ke h r st
Von allen Seiten wird immer wieder dem Wunsch

Ausdruck gegeben, die lSewerhetreibendeu möchten
ans ihren Briefen und Rechnungen ihre Bank-
verblndungcil und Postscheckkontenangeben. Das
Fehlen dieser Angaben bedeutet vielfach eine nicht
unwesentliche Erschwerung der bargeldlosen Zah-

von Rechnungsbeträgen.

Jim  den Kmsücrbänacn.
Itrrlsvcrbanv .Höchsta . M.

Am Sonntag , den BO. März , nachm. 2st, llhr,
findet im oberen Sälchen des^„Antoniterhofs" in
Höchst «ine Kreisv -.rsammlung statt mit folgender
Tagesordnung:

1 ' Bortrag des Herrn Reallobrcrs Kahl aus Tarm-
stadt über „Die Wiederausrichtung des deutschen
Wirtschaftslebens nach dem Kriege" .

2 Bcwatung der Saünngcn für den Kreisverband.
Wahl eines Geschäftsführers für die Geschäfts¬
stelle des Kreisverbandes.

4 . Wünsche und Anträge.
Zn dev Bersammlung haben nicht nur die 2lb-

ordnnngen der angeschlossenen Gewerbevc-reine, ge-
werblichNt Bercintgungen , Innungen und Gcnosien-
schaften, sondern alle (tzewerbetrcibendenund .Hand¬
werker des Kreises Höchst Zutritt.

Kreisverband für Handwerk und Gewerbe für
Wiesbaden -Land.

Ain Samstag,  den 10. März 1918. nach¬
mittags 3st- Uhr , findet im „Deutschen
K a i i e r " in Dotzhei  m eine Kreisversamm¬
lung statt.

Tagesordnung:
1.  Entgegennahme des Geschäftsberichts für das

Jahr 1917.
2. Genehmigung des Voranschlages.
3. Bekanntgabe der Satzungen und der Ge-

schäftsordnung.
4 Vortrag des Herrn Rektor Grunewald

über „Hilfsdienst nnd Handwerk ".
5 Bor trag des Herrn Lehrer Roth  über

„Lehrlingswesen im Kriege".
0. . Wünsche und Anträge.

Die Ausschußmitgsteder und die von de»
einzelnen Gewerbe - bezw. Handwerkcrvcreinen
gewählten Abgeordneten werden zu dieser
Sitzung eingeladen . Um zahlreiche Beteiligung
wird gebeten . Erwünscht ist auch das Erscheinen
der Vertreter der Innungen . Genossenschaften
us,v ., sowie aller sonstigen Gewerbetreibende»
und Handwerkern des Kreises.

Nu5 am iofealDtmtien.
Höchst a. M.

Am Dienstag , den 20. Februar , hielt Herr
Lehrer M eure  r aus Höhr auf Beranlasiung
des hiesigen Lokal -Gewerbevereins im „An-
tonitcrhof " einen Vortrag über „Die Be¬
rn s s w a h l der männlichen Jugend.
An  seiner Einleitung betonte der Redner die
große Bedeutung , die die Ützahl eines ^ebe>;S-
bernfs nicht nur für den einzelnen Menschen,
sondern für unser ganzes Volk und seine wirt¬
schaftliche Entwicklniig hat . Alsdann wies er
an den einzelnen Berufen nach, nn-lche körper¬
lichen und geistigen Veranlagungen breielbeü
v '-rlangen . welche Gefahren sich mit sich bringen
und welche Erwerhswöglichketten mit ihrer Er¬
lernung verbunden sind. Vor allen Dingen
warnte JJiev Vortragende >«WX', die Wahl
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eines Berufes dem blinden Zufall zu über¬
lassen oder nur auf schnellen und möglichst
hoben Verdienst zu sehen . Weiter trat er
der Ansicht entgegen , als ob der geistig ge¬
wecktere Junge „ zu schade dazu " sei , ein
Handwerk zu erlernen . Gerade das Gegen¬
teil sei der Fall : das Handwerk brauche nicht
nur handfertige , sondern auch geistig gutbegabte
Kräfte . Das ; das Handwerk und Kleingewerbe
neben der Großindustrie lebensfähig sei , wies
der Redner statistisch nach . Auch heute noch habe
das Handwerk für den tüchtigen und strebsamen
Handwerker einen „ goldenen Boden " . — Reicher,
wohlverdienter Beifall lohnte den Vortragenden
für seine höchst belehrenden und erschöpfenden
Ausführungen.

bücherschau.
W e r kst a t t w i n k e für den vrak-

t i s ch e n M a s ch i n e n b ä u u n d v e r w a n d t e
Gebiete , zusammengestellt für Industrielle,
Techniker . Werkmeister , Schlosser, Monteure.
Maschinisten und dergl . von Ludwig Hammel,
Zivil - Ingenieur . Dritte vermehrte Auflage
mit 142 Abbildungen . Preis in Leinwand ge¬
bunden Mark 4.80. Akademisch-Technischer Ver¬
lag , Johann Hammel , Frankfurt a. M . (West.)

r>andumsftanuner IDifstiaUen.
Kriegsamtsstelle Frankfurt a . M.

Abteilung V11I/3 Nr . 12« 941.
Frankfurta.  M ., ddn 25 . Februar 1918.

Zur Beachtung!
Das Eichenden von Gestellungsbefehlen an die

Kriegsamtstelle mit der Bitte um Aufhebung wider-
fvncht den bestehenden Vorschriften und darf unter
keinen Umständen erfolgen.

Der Wehrpflichtige '»ins ; den Gestellungsbefehl
unter allen Umständen behalten und hat ihm Folge
zu leisten , fosern nicht vorher ein schriftlicher Wider¬
ruf des Gestellungsbefehls an ihn ergeht , andern¬
falls er sich strafbar macht.

Zur ückst ellu ngsg efuche nach Erlaß eines Acjtel-
ngsbefehls , sind nach gesetzlicher Bestimmung reget-

;ig unzulässig . Nur wenn eine Beiordnung trotz
.,olgter Zurückstellung einlies oder in der ' tetztmi

Zeit wesentliche Acnderungen der Verhältnisse ein-
gctrctm sind , sodaß durch eine Einberufung im Be¬
triebe schwerer und dauernder Schaden entstünde,
nt eine Abfchrift  des Gestellungsbefehls mit
Angabe des Buchungszeichens und des Bczirkskom-
mandos und mit der eingehenden Bearünd - ng an
die Kricgsamts stelle einzureichen . Ter Gestellungs¬
befehl selbst ,muß in den .Händen dessen bleiben,
dem er zugestcllt wurde.

Firmen , die einen Wehrpflichtigen , der einen
Gestellungsbefehl erhielt , anffordcrn , sich nicht zu
stellen , setzen sich der Gefahr aus , nach 8 112 de^
R e,chsftr afge je tzbu ches unter Klage gestellt zuwerden.
.. . de > dieser Gelegenheit wird nochmals ersucht , die
Belcgfchaftslisten Nr . 2 sorgfältiger aufzustellen als
es bisher vielfach der Fall war . Tic V >-str8kom-
mandos find zur Erteilung von Auskünften anae?
wiesen . Ter Vorstand :.

v . Brau nbehr en s,  Sliajor,

Wird hiermit veröffentlicht!
Wiesbaden,  den 2. März 1918.

Die Handivcrkskammer:
Ter Vorsitzende : Earstens.

Bekanntmachung
Früh , ahrSgcjcllenprüfung  h e t r.

. .. Die FAibiahrsgesellenprüfungcn finden start:
sur Maurer , Zimmerer , Tüncher  vom

1. bis zuni 15 . Mai;
für alle übrigen Handwerker  vom l . bis

30 . Avril.
Tic Anmeldungen haben zu erfolgen bei den

Herren Vorsitzenden der zuständigen Prllfungsaus-
fchnsfe und zwar:
f ü r M aurcr , Zimmerer und Tüncher

m Laufe des Monats April;
für alle übrigen Handivcrker in der

■« eit vom 1 . M ä r z bis zum l . Avril
Zn bicfen Prüfungen werden zngelaffen , dic-

fenigen Lehrlinge , iveiche bis zum l . Juli l ‘JiS
ihre Lehrzeit beendet haben.

. Bei der Anmeldung ist auch der L eh r v e r t r 'a a
mit einzureichen . •

Im § 131c der Gewerbeordnung ist in der
p-affung vom 30 . Mai 190 « bestimmt:

„T ° r L c h r l i n g -s o l l s i ck, n a ch A v I a u f
d er L eh r z ei t der Gcfe l i « « prn f u ng „ n-

terzie hcn . D i e Z n u u n g e n u n d d e r L e h r-
h c r r f o l l e n ihn dazu  a n ha  i t e n ."

Die Innungen , Lehrhecren und Lehrlinge werden
aus diese Bestimmung aufmerkfam gemacht mit
dem Bemerken , daß ein Verstoß hiergegen Strafe,
bezw . andere empfindliche Nachteile zur Folge haben
wird.

Tie Ge f el le » P r ü fu ng s geb ühr beträgt
0 Mark  und ist bestellgeldfrei vor der Prü¬
fung  an die Handwerkskammer einzuzahlen . Tie
Zahlung kann auch an die Agenturen der Naiiam-
schen Landesbank auf Konto der Handwerkskammer
Nr . 1017 , oder bei den Postanftalten aut Post¬
scheckkonto der Nasfauischcn Landesbank Nr . 000
(Postscheckamt Frankfurt a . M .) eingezahlt werden.
In letzterem Falle ivird das Porto erspart und
ist nur eine Postgebühr von 5 Psg . mit einzuzählen.

Wiesbaden », den 5 . März 1918.
Tie Handwerkskammer:

Ter Vorsitzende : Ter Syndikus:
E a r ft c n s . S chr o c d c r.

Auszug aus dem Protokoll
über die 195 . Vorstandssitzung der Handwerkskammer

zu Wiesbaden am 8 . Februar 1918.
Anwesend : Ter Vorsitzende , Herr Earstenz -Wies-

badcn ; d >c Vorstandsmitglieder Herren : Feger-
Fallenstein , Hancke-Frankfurt a . M ., B :< -Frank-
furt a.  M ., Bgnß -Biedcnkopf , Müller -Ems a . L.,
Meier -Wiesbaden , sowie der Syndikus der Kammer.
Schroedcr - Wicsbaden.

1. Ter Vorsitzende eröffnet die erste Sitzung im
Jahre 1918 mit einer kurzen Betrachtung der
gegenwärtigen Lage . Er gibt dem Wunsch und der
Hoffnung Ausdruck , daß uns nunmehr in Bälde ein
ehrenvoller Frieden geordnetere Verhältnisse wieder-
bringen werde.

2. Das Protokoll der letzten Sitzung wird ge¬
nehmigt.

3 . Aus dem Geschäftsbericht des Syndikus ist
hervorznlfeben : ' ^

a .)

b)

if

f)

k)

Für die . Schuhmacher des Kreises Biedenkopi
und die Schreiner des Kreises Dill sindZwangs-
Innungen beantragt . Das Abflinpnungsver-
fahren ist ang cord net . Tie Bildung einer Schnh-
inachcrinnung für den -Oderlahntreis ist rn
Vorbereitung.
Wegen Beschaffung von Aufträgen und Wieder¬
aufbau des Handwerks im übrigen hat der Herr
iO'berbürgmmeistcr von Wiesbaden sich mit der
Kammer in Verbindung gefetzt. Ter Vorstand
nimmt mit Dank und Befriedigung davon
Kenntnis.
Bezüglich der Zusammenlegung von Betrieben
nimmt der Vorstand Kenntnis von demSch eiben
des Kammertags vom 10 . Januar er . Eben¬
so von der Wicderaufhebung der Bäckerei - Z,c-
sammenlcgung in Wiesbaden.
Bezüglich der Aufbringung der Kosten für die
Unterrichtsiürse in Ersatzsohlen -Verarbcitung,
nimmt derVorstandKenntnis von der Mitteilung
dcsKammertags über das Ergebnis der diesfeirs
beantragten tlmsrage . Ter Vorstand schließt
sich der danach herrschenden Meinung an . >eo-
nach die Koston der Kurse von der Handwerks-
lammer nicht zu. übernehmen sind.
Bon der Bewegung wegen Entschädigung der
Arbeiter ' bei Arbeitslosigkeit infolge Kohlen-
inangel ivird Kenntnis genommen . TerKänune,-
tag i>t mit der Sache besagt worden.
Ter Vorstand nimmt Kenntnis von den schwe¬
bende » E mittlungen zur Feststellung des vor¬
aussichtlichen Bedarfs an Arbeilslrä,teu bei
der Demobilmachung.
Desgleichen von den Ermittlungen über die
Veränderungen fm Handwe k infolge dcsKrieges.
Desgleichen von deni gegenwärtigen Stand der
Vorarbeiten für die Roh loffversorgung.
Die handwerklichen Genossenschaften find in¬
zwischen einem Revisionsvcrband bc getr . tm bis
auf diejenige der Optiker zu Frankfurt a . M.
Letztere ist nicht in Tätigkeit getreten und
beabsichtigt ihre Auflösung.
Es wird berichtet über das Ergebnis der Jahres¬
abschlüsse der Lieferungsgenossenschaften für
Schuhmacher , für Wagenbauer , und für Schnei¬
der zu Wiesbaden . Ter Vorstand ifw befriedigt

m)

n)

von der erfolg eichen Arbeit und den günstigen
Abschluß der Genossenschaften.
Ebenso von denr Ministerialerlaß vom 18 . Jä-
n »ar er. über die Amtsdauer des Vorstandes der

-Handwerkskammern, , Demgemäß hat bei der
uächstcn Pollverfaiiimluiig für Herrn Müller-
Ems wegen Ablaufs der Amtsdaner Ersatzwahl
zu geschehen.
Desgleichen von der Erhebung über die Vor¬
räte au Besen -, Bürsten - und Pinselivaren.
Desgleichen von dem Stand der Arbeiten der
Bezirksstclic für Schneider und der Lederzu-
schneidestellc 8 . •

°j Nach dem Bericht über den Stand der Orgaj
sation der Möbelbeschaffuug , wird das .visk
Geschehene genehmigt und daran sestge'halt
daß die Organisation der Hersteller der Kamn -
überlasten und der Sitz der Liefernngsgenoss , triOJCl

nmfonii
nehmen v,

schall in Wiesbaden bleibt .. xamrisgr
4.  Nach dem Bericht über die schwebenden Bi Mrinv i

Handlungen wegen Erlaß eines Arbeitskamineri vsm
setzes, beschließt der Vorstand , zunächst die Slellnh wlisiieiiei
nähme des Kammertags aüzuwartcn und aledW ^ ^ ,,a“a
der Frage wiederum nähcrzutretcn.

5. Ter Gesellenausschuß der Schornstein feg
annung beantragt zu den neuen Bestimmun;
über die Anstellung und die Pflichten der Bezic
fchornsteinfeger die Rückkehr zu den bisherigen
stimmungcn hinsichtlich des Anstellungs - bezw.
Werbungsalters von 24 Jahren , da die Neurn
auf 26 Jahre eine Harte bedeute . Nach Anhörul,
der Innung tritt der Vorstand dieser Auffnssuj
bei und beschließt dcrcn - Vertretung.

0 . Der Herr Landeshauptmann macht Mittest :« .
über die beabsichtigte Bildung einer „ Nassau ' sckj ^ chskno
Siedelungsgesellschaft " und lädt die Kammer z A" »
Beteiligung ein . Ter Vorstand beschließt , d I ' Z111*
Kammer mit 5000 Mark zu betestiaen . xainmctt

7 . Ter Magistrat zu Wiesbaden fragt an , ob .ui üaletuo
>:ulche Bedenken gegen den Wiederbeginn des liiiie :” ra:
richts bei der hiesigen gewerblichen Fortbstduiig ! k"" llnge
schule von der Kammer geltend zu machen sind . Na
eingehender Besprechung stellt dev Vorstand sich?
den Standpunkt , daß der Wiederbeginn des Unt
richts grundsätzlich erwünscht und zweckmäßig j
daß aber aus die Verhältnisse der Gegenwart an
reichende Rücksicht genommen werden muß , g,
insbesondere:

a) die Lehrlinge soloeit notig , ohne Schlvicrij
feiten freizulassen sind;
daß Lehrlinge in Rüstnngs - und Mnnitio
betrieben überhaupt freizulassen sind:
daß der Unterricht nur einmal in der Wo
und zwar einen halben Tag stattfindet:
daß von lnehrevrm Lehrling 'en eines Betrie

Lokaloer-

di

eil

c)
stets nur ein Test gleichzeitig herangezvgen wirdl
daß die Lehrlinge zu den Transportlolonw
nicht mehr herangezogen werden.

Unter diesen Voraussetzungen spricht der Vorsta
sich für den Wiederbeginn des Unterrichts ans . ,

- « . Der Verein .Handwerker -Erholungsheim send» Ter
euren neuen Statutsentwnrs zur Acnßerung . Jed, : tritt zu
Vorstandsmitglied halte vorher eine Abschriit er-rnit ein
halten . .Ter Vorstand erklärt sich heute mit deiH„ e
Entwmrr einverstanden.

9 . Wegen der Meisterprüfimg des Techuike
N . N . fragt die Prüfungskonimission ait wegen au
nahmsiveiscr Zulassung . Nach eingehender Prüf
der Sache spricht der Vorstand sich gegen die Zp
tasfung aus.

10 . Tie Firma N . N ., Elektrotechnische Fabr
Eltville a . Rl >., beantragt die Zulassung
lings Karl Gi

tueldet.

Netzen, nach zweijähriger Lehrzeit , zi
ing . Nach Prüsung der Sachlage tonnGesellenprüfung

der Vorstand zur Ablehnung des Antrags ..
§ür die Richtigkeit des vorstehenden Auszugs

Der Syndikus der Handwerkskammer.
Schroeder.
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Näst .Kkllittdomil- MsbliAli

| Bon

Sommerhaidjahr 1918
A. Nunftgerverbliche Abteilung

1 Nni-fliisie« ll »n spä'ercii Ucbertritt in die Fach-
l. ^vuiuf | ui llassen. Einritt v il .Lcbeusjahre au

l  ÄgtWkllilt« LnftWchenKnst7'
künstl . Frauenkleidung iModektasscn)

3. 6onntag§=nnö AbmSirnterrilht
denselben Unterrichtsziele » ivie die Ta, .e§klasse».

4 ZtichtliuiitttiM für slhirlpsliltztige SnaJen
11),h «USiniipn im  dlltcr von 10 - 14 Jahren,
liüll iiüHlUjil! an  Nachmittagen.

B. Technisches Zeichirerr
(fjanötcerfesfafbliaffen)

Kurse für Bau - u . Maschinenf «h c ss- r , Maschinen'
Zeichner , Mechanl :,er , SleNtromonteure , Bau-

und Möbeltischler , Bauzeichner , Maurer,
Jimmerer , dekorative (Seroerbe , Buchgewerbe
~ - für©lehiromonteurc,Bcr[iIfittC!!!!nteiri| t Tischler, Zahntech¬
niker , Buchgewerbe , Spengler,Polsterer

Negin» ir3 Illlien TEllljllhresis.̂ Aprtt k̂ g
Aiimeldimgcn täglich von 10— 12 Uhr baldigst
erbcien. Anskunfi und Lehrplan durch das
Sekretariat Wellritzstraße 38.
Der Direktor : E. Bcutinger , Architekt.
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